
Opferhilfe als Teil 
der sozi len Sicherheit 
Wer du rch eine Straftat kö rperlich, psychisch oder sexu ell beeinträchtigt wird, hat Anspruch auf 

Opferh il fe. Wo steht die finanzielle Opferh ilfe im Gefüge der sozialen Sicherheit? Und wer erhält in 

welchen Fä llen Leistungen? Ei n Überblick. 

Oie ZESO bietet ihren Partnerorgan isation en 

diese Doppelseite als Plattform an: in dieser 

Ausgabe eier Schweizerischen Verbindungs­

stellen-Ko nferenz Op ferh ilfegesetz (SVK-OHG] . 
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Opfer von Gewalttaten haben Anspruch 
auf Beratung und finanzielle Leistlmgen. 
Im Strafverfahren haben sie besondere In­
formations- und Schu tzrechte. Die Bera­
tungshilfe und elie Ansplüche auf finan­
zielle Leistungen sind im. Opferhilfegesetz 

geregelt, die Besserstellung des Opt 1's im 
Strafve fahren in der Schweizerischen 
Strafprozessordnung. 

Der Anspmch auf Beratung beinhaltet 

die Unterstützung des Opfers bei der Ver­
arbeitung der Straftat. Im Wesentlichen 
geht es um psychosoziale Unters tützung, 

1\ 111 InfoTI1u tionen übel' seine R ehte und 
um Unterstützung bei der Wahrnehmung 
dieser Rechte. Die Berahmgen sind kos­
tenlos und vertraulich - die Opferbera· 
nmgsstellen unterstehen einer speziellen 
Schweigepflicht. Die finanzielle Opferhilfe 
hat zum Ziel, dass Opfer, die durch eine 

SU'aftat in wi rtschafrhche Schwierigk iten 
geraten, angemessen entschädigt werden. 

Finanzielle Opferhilfe 
Bei den finan ziell 11 Leistungen der Opfer­
hilfe handelt es sich um staatliche Leisnm· 
gen, die aus Gli.lnclen der sozialen Gerech­

tigkeit lmd Solidarität erfolgen. Hilfe er­
halten Personen, die durch eine Straftat in 
ihrer körperlichen, psychischen oder sexu­
ellen Integrität beeinträchtigt worden sind. 

Im Wesentlichen kommen Leistungen der 
Opferhilfi bei Straftaten gegen Leib und 
Leben (Tötungs- und Körpclverletzungs­
delikte) und gegen die Freiheit (zum Bei­
spiel Nötigung, Freiheitsberaubung) sowie 
bei Sexualdelikten zur Anwendung. An­
ders als die Sozialhilfe, bei der die Behe­

bung .ner Beclürftigk it und nicht deren 
Ursache entscheidend ist für den An­
spruch, ist di finanzielle Opferh.ilfe als 
kausales Schadenausgleichssystem a1.1sg "· 
staltet. Die Opferst Uung allein vermag 
keinen Anspruch auf finanzielle Opferhil­
feleistungen zu beglilnder . Vorausgesetzt 

werden der Eintritt eines Schadens sowie 
ein Kausalzusammenhang zwischen opfer­
hilferechtlich rel vant r Beeinträchtigung 
und Schaden. Leistungen der fin anziellen 
Opferhilfe orientieren sich deshalb am 
konkreten, infolge der SU'aftat entstande­

nen Schaden des Opfers. Die Lei hmgen 
sind im Opferhilfegesetz umschrieben, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen besteh t ein 

gesetzliche ' Anspruch darauf. 

Opferhilferechtliche L istungen sind 
subsidiär. Sie sollen primär Lücken im 
System der sozialen Sicherheit schliessen. 

Die Leishmgen von Dritten gehen des­
halb den opferhilferechtlichen Leistungen 
vor. Im Verhältnis zu den verschiedenen 
sozialversicherungsrechtlichen Schaden­

ausgleichs- und Hilfssystemen kommen 
opferhilferechtliche Leistungen an le tzter 
Stelle. Relevant ist darum in der Opferhil­

[e nur der von dritter Seite nicht gedeckte 
Schaden. 

Die Opferhilfe wird - gleich wie die 
Sozialhilfe und die Ergänzuugsleistungcn 
- ausschliesslich aus allgemeinen öffent­
lichen Mitteln finanziert. Opferhilferecht­
liche Leistungen orientieren sich deshalb 

grund "tzlich am fin anziellen Beclarf einer 
Person. 

Verhältnis zur Sozialhilfe 
Sowohl die Opferhilfe als auch die Sozial­
hilfe ind in einem besonderen Masse sub­
sidiär. Welche Hilfe der anderen vorgeht, 
kann nicht generell bean twortet werden. 
Massgebencl für die Abgrenzung von Op­
ferhilfe und Sozialhilfe ist die unterschied­
lich e Ausgestaltung beicleI' H ilfssysteme 
bezüglich il1Jet Zielsetzungen, des An­
spruchs an sich und der Anspruchsinhalte. 
Weil sich Opferhilfe und Sozialhilfe hier in 
vielem nnterschciden, gib t s nur wenig Be­
riLhnmgspunkte. So I ommt der Opferhilfe 
zum Beispiel im wichtigsten Anwendungs­
bereich der Sozialhil fe - im Bereich der 



--~ 
: \ 

\ 
\ 

Opfer, die durch eine Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, sollen entschädigt werden. Bild: Keystone 

materiellen Gmndsicherung - keine Rolle 
zu. Mangels direktem Zusammenhang mit 
der Straftat kann die Opferhilfe nicht für 
den Lebensunterhalt oder für Wohnkosten 
einer Person aufkommen. Ein opferhilfe­
rechtlicher Beitrag an den Lebensunterhalt 
ist grundsätzlich nur im Rahmen einer Ent­

schädigung für Erwerbsausfall möglich. Im 
Bereich der häuslichen Gewalt übernimmt 
die Opferhilfe zwar in einem zeitlich be­
schränkten Rahmen die Kosten für Notauf­
enthalte. Sobald aber für den Aufenthalt 
nicht mehr primär der aufgrund der Straf­
tat entstandene Betreuungsbedarf, sondern 
soziale Gliinde wie etwa Wohnungsnot 
oder mangelnde Integration in der Schweiz 
im Vordergrund stehen, ist ein opferhilfe­
rechtlicher Beitrag nicht mehr möglich. 

Soziales Entschädigungssystem 
Im Bereich der zivilrechtlichen Kindes­
schutzmassnahmel1 besteht grundsätzlich 
weder Raum noch Bedarf für tlnanzielle 
Opferhilfeleistungen. Es geht dabei in der 
Regel um die Verhinderung von künftigen 
Gefährdungen mit mannigfaltigen Ursa­
chen und nicht - wie dies opferhilferechtli­
ehe Leistungen voraussetzen würden - um 
Massnahmen ausschliesslich zur Verarbei­
tung der Folgen einer bereits verübten 
Strafta t. Zu beliicksichtigen ist auch, dass 
sowohl die Zust;i.ndigkeiten zur Anordnung 
von Kindesschutzmassnahmen als auch de­
ren Finanzierung geregelt ist. Da für diese 
L istungell keine Rückerstattungspflicht 

besteht, erleiden die Kinder keinen finan­
ziellen Schaden. 

Bei der finanziellen Opferhilfe handelt 
es sich um ein soziales Entschädigungssys­
tem, das im Schnittpunkt zvvischen Haft­
pflicht- und Sozialversichenmgsrecht steht 
und zu beiden Gebieten diverse Parallelen 

aufweist. Mit der finanziellen Opferhilfe 
sollen bestehende soziale Schadenaus­

gleichssysteme ergänzt und Lücken gefüllt 
werden. Anders als teilweise bei Sozial­
versicherungen und der Sozialhilfe ist der 

Kreis der Berechtigten in der Opferhilfe 
aber begrenzt. Die L istungen beschrän ­
ken sich auf den Ausgleich der unmittel­
bar im Zusammenhang mit der SU'aftat 
stehenden Schäden und sind teilweise 
betragsmässig limitiert. Mi t der Sozialhil­

fe hat die Opferhilfe die Ausgestaltung als 
besonders subsidiäres, bedarfsabhängiges 
Hilfssystem gemein . 

Eva Weishaupt 

Mitglied der SVK-OHG 

SCHWEIZERISCH E VER BINDUNGSSTELLE 
Die Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz Opferhilfegesetz [SVK­

OHG J unterstützt die einheitliche Anwendung des Opferhilfegesetzes in den 

Kantonen und ist Ansprechpartnerin fü r Behörden bei opferhilferechtlichen 

Fragen von gesamtschweizerischer Bedeutung. Sie förde rt die Zusammen ­

arbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen den Kantonenwie zwischen 

Bund und Kantonen. Damit das Gesetz einheitlich angewendet wi rd, hat 

die SVK-OHG E_mpfehlungen verfasst, die als prax isorientiertes Inst rument 

fOr die mit dem Vollzug betrauten Stellen konzipiert sind. Die SVK-OHG ist 

eine ständige Fachkommission der Konferenz der kantonalen Soziald irek­

torinnen und -direktoren [SODK] und setzt sich zusammen \3us acht Dele­

gierten der kantonalen Entschädigungsbehörden, aus vier Mitgliedern des 

Fachaussch lJsses der Schweizerisch en Opferhil fe -B eratungsstellen sowie 

aus je einer Vertretung der SODK, der Kon ferenz der kantonal en Justiz- und 

Polizeidirektorinnen und -direktoren [KKJPD] sowie dem Bundesa mt fü r 

Justiz. 

Weitere Infos: www.opferhilfe-schweiz.ch 
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Truetsch
Hervorheben

Truetsch
Hervorheben


